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Verordnung
zum Schutz der Landschaft des Grunewaldes mit den darin liegenden Naturschutzgebieten  

in den Bezirken Charlottenburg-Wilmersdorf und Steglitz-Zehlendorf von Berlin 
(Grunewaldschutzverordnung – SchVO Gw)

Vom 20. Dezember 2017

Auf Grund des § 22 Absatz 1 und der §§ 23, 26 und 32 Absatz 2 
und 3 des Bundesnaturschutzgesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I 
S. 2542), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. Septem-
ber 2017 (BGBl. I S. 3434) geändert worden ist, und des § 21 Ab-
satz 1 des Berliner Naturschutzgesetzes vom 29. Mai 2013 (GVBl. 
S. 140) verordnet die Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und 
Klimaschutz:

§ 1 
Erklärung zu Schutzgebieten

(1) Die in § 2 Absatz 1 näher bezeichneten und in den Karten nach 
§ 2 Absatz 3 mit grüner Farbe gekennzeichneten Flächen werden 
zum Landschaftsschutzgebiet mit der Bezeichnung „Landschafts-
schutzgebiet Grunewald“ erklärt.

(2) Die in § 2 Absatz 2 näher bezeichneten und in den Karten nach 
§ 2 Absatz 3 mit roter Farbe gekennzeichneten Flächen werden zu 
Naturschutzgebieten erklärt mit den Bezeichnungen
„Naturschutzgebiet Postfenn und Teufelsfenn“,
„Naturschutzgebiet Sandgrube im Jagen 86“,
„Naturschutzgebiet Barssee und Pechsee“,
„Naturschutzgebiet Hundekehlefenn“,
„Naturschutzgebiet Langes Luch/Dachsheide“,
„Naturschutzgebiet Grunewaldsee (südlicher Teil)“,
„Naturschutzgebiet Riemeisterfenn“.

(3) Im Landschaftsschutzgebiet und in den Naturschutzgebieten 
befinden sich natürliche Lebensräume und Tierarten, die in Anhang 
I und in den Anhängen II und IV der Richtlinie 92/43/EWG des 
Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume 
sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (ABl. L 206 vom 
22.7.1992, S. 7), die zuletzt durch die Richtlinie 2013/17/EU (ABl. 
L 158 vom 10.6.2013, S. 193) geändert worden ist (FFH-Richtlinie), 
genannt sind. Teilflächen sind daher zu einem Gebiet von gemein-
schaftlicher Bedeutung (FFH-Gebiet) mit der Bezeichnung „Grune-
wald“ (Gebietsnummer DE 3545-301) erklärt worden.

(4) Im Landschaftsschutzgebiet und in den Naturschutzgebieten 
befinden sich Lebensräume von Vogelarten, die in Anhang I der 
Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 30. November 2009 über die Erhaltung der wild lebenden Vo-
gelarten (ABl. L 20 vom 26.1.2010, S.7, die zuletzt durch die Richt-
linie 2013/17/EU (ABl. L 158 vom 10.6.2013, S. 193) geändert 
worden ist (Vogelschutzrichtlinie), aufgeführt sind. Teilflächen sind 
daher zu einem Vogelschutzgebiet mit der Bezeichnung „Grune-
wald“ (Gebietsnummer DE 3545-341) erklärt worden.

(5) Das FFH-Gebiet und das Vogelschutzgebiet sind Bestandteil 
des kohärenten europäischen ökologischen Netzes „Natura 2000“. 
Das Landschaftsschutzgebiet und die Naturschutzgebiete sind ein 
rechtlich gesicherter Teil des landesweiten und länderübergreifen-
den Biotopverbundes nach § 21 des Bundesnaturschutzgesetzes.

§ 2 
Schutzgegenstand

(1) Das Landschaftsschutzgebiet erstreckt sich über den gesamten 
Grunewald und liegt in den Gemarkungen Charlottenburg, Grune-
wald-Forst, Zehlendorf und Dahlem der Bezirke Charlottenburg-
Wilmersdorf und Steglitz-Zehlendorf von Berlin. Es wird im Norden 
begrenzt von der Heerstraße, der Stallupöner Allee und Tannenberg-

allee, im Osten von den Siedlungsbereichen der Ortsteile Westend, 
Grunewald, Schmargendorf und Dahlem, im Süden vom Sprung-
schanzenweg, Quermatenweg, der Terrassenstraße, der Marinesteig-
siedlung und der Straße Am Schlachtensee sowie im Westen von der 
Havel. Dabei ist ein unterschiedlich breiter, dem Ostufer vorgelager-
ter Streifen der Wasserfläche der Havel Bestandteil des Landschafts-
schutzgebietes, der sich weitgehend an der 2,50 m – Tiefenlinie 
orientiert.

(2) Die Naturschutzgebiete liegen im Berliner Forst Grunewald, 
das „Naturschutzgebiet Postfenn und Teufelsfenn“ in den Jagen 110, 
112, 113, 114, 131, 132 und 149, das „Naturschutzgebiet Sandgrube 
im Jagen 86“ in den Jagen 85 und 86, das „Naturschutzgebiet Bars-
see und Pechsee“ in den Jagen 117, 118 und 119, das „Naturschutz-
gebiet Hundekehlefenn“ im Jagen 20, das „Naturschutzgebiet Lan-
ges Luch/Dachsheide“ in den Jagen 13, 14, 24 und 25, das „Natur-
schutzgebiet Grunewaldsee (südlicher Teil)“ in den Jagen 12, 22 und 
23 sowie das „Naturschutzgebiet Riemeisterfenn“ südlich der Jagen 
26 und 27.

(3) Das Landschaftsschutzgebiet und die Naturschutzgebiete sind 
in vier Einzelkarten im Maßstab 1 : 5 000 sowie zwei Detailkarten 
im Maßstab 1 : 1 800 und 1 : 1 500 dargestellt. Die Karten sind als 
Anlage Bestandteil dieser Verordnung. Das Landschaftsschutzge-
biet ist mit grüner Farbe gekennzeichnet, die Außenkanten der grün 
eingezeichneten Grenzlinie bilden die Grenze des Landschafts-
schutzgebietes. Die Naturschutzgebiete sind mit roter Farbe gekenn-
zeichnet, die Außenkanten der rot eingezeichneten Flächen bilden 
die Grenze des jeweiligen Naturschutzgebietes. Rechtsverbindlich 
für die Abgrenzung des Landschaftsschutzgebietes und der Natur-
schutzgebiete sind die in der Anlage enthaltenen Einzelkarten, so-
weit die Darstellung in Detailkarten erfolgt, sind diese rechtsver-
bindlich. Das FFH-Gebiet ist in rosa Parallelschraffur, das Vogel-
schutzgebiet in gelber Parallelschraffur dargestellt (nachrichtliche 
Übernahme).

(4) Die Karten sind zur kostenfreien Ansicht beim Landesarchiv 
Berlin niedergelegt. Eine Ausfertigung der Karten kann bei der 
obersten Behörde für Naturschutz und Landschaftspflege und bei 
den örtlich zuständigen unteren Behörden für Naturschutz und 
Landschaftspflege kostenfrei eingesehen werden.

§ 3 
Schutzzweck

(1) Das Landschaftsschutzgebiet wird geschützt, um
1. die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes ein-

schließlich des Schutzes von Lebensstätten und Lebensräumen 
bestimmter wild lebender Tier- und Pflanzenarten zu erhalten, 
zu entwickeln oder wiederherzustellen. Dabei gilt es insbeson-
dere
a) die natürliche Vielfalt der Bodeneigenschaften und des Bo-

denlebens zu sichern oder zu fördern,
b) die Grundwasserneubildung zu fördern,
c) die Stand- und Fließgewässer einschließlich ihrer Uferzo-

nen, Überschwemmungsflächen und Verlandungszonen na-
turnah zu erhalten oder dahin zu entwickeln,

d) die Sümpfe sowie die grundwasserabhängigen Ökosysteme 
einschließlich der für sie charakteristischen Pflanzen- und 
Tierarten zu erhalten oder zu entwickeln,
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e) die Ausgleichsfunktion des Waldes und der Gewässer für 
das Regionalklima zu sichern,

f) die naturnahen Wälder als Lebensstätten und Lebensraum 
biotoptypischer Tier- und Pflanzenarten zu erhalten oder 
sonstige Bestände dahin zu entwickeln,

g) die alten, starken, absterbenden oder abgestorbenen Bäume 
sowie die Hohl- und Höhlenbäume, insbesondere vorhande-
ne Alt-Eichen, Alt-Buchen und Alt-Kiefern als Lebensstät-
ten und Lebensräume für holzbewohnende Käferarten, höh-
lenbrütende Vogelarten, Greifvögel und Fledermäuse zu er-
halten oder deren Entwicklung zuzulassen,

h) die vorhandenen Offenbereiche, vor allem Trocken- und 
Magerrasen sowie Heideflächen für die auf diese Lebens-
räume spezialisierten Tier- und Pflanzenarten zu erhalten 
oder zu entwickeln,

i) die großen zusammenhängenden, naturnahen Landschafts-
räume des Gebietes als Lebensraum für störungsempfindli-
che Tierarten, insbesondere für Greifvögel und Fischotter zu 
erhalten,

2. die Regenerationsfähigkeit und nachhaltige Nutzungsfähigkeit 
der Naturgüter, insbesondere der Gewässer und der Waldbestän-
de zu erhalten,

3. die Vielfalt, Eigenart und Schönheit der eiszeitlich geprägten 
Landschaft zu erhalten oder zu entwickeln, insbesondere
a) die Havelniederung, die Stauchendmoräne mit zur Havel hin 

steil abfallenden Hängen und eingeschnittenen Rinnentälern 
des Grunewaldgrabens und der Grunewaldseenrinne,

b) strukturreiche, weitgehend unzerschnittene naturnahe Wäl-
der mit Lichtungen, Offenbereichen, Waldmänteln und alten 
Bäumen,

c) größere Offenlandlebensräume,
d) naturnahe Sümpfe,
e) natürlich ausgeprägte Uferbereiche der Gewässer mit Röh-

richtbeständen, Sumpf- und Bruchwaldbereichen,
4. geeignete Bereiche des Waldes, der Gewässer oder Offenland-

flächen als Erholungsraum von besonderer Bedeutung für die 
Allgemeinheit zu erhalten oder zu entwickeln und

5. die Naturschutzgebiete, das FFH-Gebiet oder das Vogelschutz-
gebiet von störenden Einflüssen abzuschirmen.

(2) Die Naturschutzgebiete werden geschützt, um
1. Lebensstätten, Lebens- und Rückzugsräume oder Lebensge-

meinschaften zu erhalten, zu entwickeln oder wiederherzustel-
len für Tier- und Pflanzenarten, die charakteristisch sind für 
Moore, Sümpfe, Stillgewässer und andere Feuchtbiotope, Moor-, 
Sumpf-, Bruch- und Eichenwälder sowie andere naturnahe Wäl-
der und Trockenbiotope; dies sind insbesondere
a) in Postfenn und Teufelsfenn, Barssee und Pechsee, Hunde-

kehlefenn, Langes Luch und Riemeisterfenn die Verlan-
dungs- und Versumpfungsmoore einschließlich Übergangs- 
und Schwingrasenmooren sowie Moor- und Bruchwälder,

b) in der Dachsheide die Trockenbiotope wie Zwergstrauchhei-
den, Trocken- und Magerrasengesellschaften,

c) in der vielfältig strukturierten Sandgrube im Jagen 86 und 
der Kiesgrube am Postfenn Trocken- und Feuchtbiotope wie 
Sandblößen, Trocken- und Magerrasen, grundwasserabhän-
gige Flachgewässer mit Sumpf- und Wasserpflanzenvegeta-
tion sowie Gehölzbestände trockener Standorte,

d) im südlichen Teil des Grunewaldsees die Verlandungszone 
eines Stillgewässers mit Sumpf- und Bruchwäldern sowie 
Röhricht- und Wasserpflanzengesellschaften,

e) in Riemeisterfenn und Langes Luch die Verlandungs- und 
Sumpfvegetation,

f) im Teufelsfenn der nordwestliche Randbereich des Teufels-
sees als Verlandungszone eines Stillgewässers mit Röhricht- 

und Wasserpflanzengesellschaften sowie seinen Vorkom-
men von Großmuscheln,

g) in Postfenn und Teufelsfenn, Barssee und Pechsee sowie 
Langes Luch die Eichenwälder,

h) alte, starke, absterbende oder abgestorbene Bäume sowie 
Hohl- und Höhlenbäume, insbesondere vorhandene Alt-
Eichen, Alt-Buchen und Alt-Kiefern als Lebensstätten oder 
Lebensräume für holzbewohnende Käferarten, höhlenbrü-
tende Vogelarten, Greifvögel und Fledermäuse,

2. die in Nummer 1 Buchstabe a genannten Moorgebiete wegen 
ihrer besonderen klimatischen Bedeutung als Kohlenstoffspei-
cher zu erhalten oder wiederherzustellen sowie aus naturge-
schichtlichen und landeskundlichen Gründen zu bewahren.

(3) Das Landschaftsschutzgebiet und die Naturschutzgebiete wer-
den darüber hinaus insbesondere geschützt, um natürliche Lebens-
räume sowie wild lebende Tiere und Pflanzen zu erhalten mit ihren 
Vorkommen von
1. a)  in Anhang I der FFH-Richtlinie aufgeführten natürlichen 

Lebensraumtypen,
insbesondere
aa) 3140 –  Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Stillgewässer  

mit bentischer Armleuchteralgenvegetation,
bb) 3150 –  natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation 

vom Typ Magnopotamion oder Hydrocharition,
cc) 3160 – dystrophe Seen,
dd) 7140 – Übergangs- und Schwingrasenmoore,
ee) 9190 –  alte bodensaure Eichenwälder mit Quercus robur 

auf Sandebenen,
ff) 6510 –  Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pra-

tensis, Sanguisorba officinalis)
sowie den prioritären natürlichen Lebensraumtypen
gg) 91D0* – Moorwälder,
hh) 91D1* – Birken-Moorwald,
ii) 91E0* –  Erlen- und Eschenwälder und Weichholzauen-

wälder an Fließgewässern (Alno padion, Alni-
on incanae, Salicion albae),

jj) 6210* – naturnahe Kalk-Trockenrasen,
b) in Anhang II der FFH-Richtlinie aufgeführten Tierarten wie 

Bitterling (Rhodeus sericeus amarus), Steinbeißer (Cobitis 
taenia), Große Moosjungfer (Leucorrhina pectoralis), Held-
bock (Cerambyx cerdo), Hirschkäfer (Lucanus cervus), 
Fischotter (Lutra lutra) und Biber (Castor fiber) sowie der 
prioritären Tierart Eremit* (Osmoderma eremita),

2. in Anhang I der Vogelschutzrichtlinie aufgeführten Arten wie 
Mittelspecht (Dendrocopos medius), Schwarzspecht (Dryoco-
pus martius), Eisvogel (Alcedo atthis), Kranich (Grus grus), 
Neuntöter (Lanius collurio), Heidelerche (Lullula arborea), 
Wespenbussard (Pernis apivorus) und Zwergschnäpper (Fice-
dula parva),

3. in Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgeführten Tierarten wie 
Braunes Langohr (Plecotus auritus), Großer Abendsegler (Nyc-
talus noctula), Fransenfledermaus (Myotis nattereri), Rauhhaut-
fledermaus (Pipistrellus nathusii), Wasserfledermaus (Myotis 
daubentoni), Knoblauchkröte (Pelobates fucsus), Moorfrosch 
(Rana arvalis) und Zauneidechse (Lacerta agilis),

4. weiteren Vogelarten, die für das Vogelschutzgebiet wertgebend 
sind, wie Hohltaube (Columba oenas), Waldkauz (Strix aluco), 
Grünspecht (Picus viridis), Kleinspecht (Dryobates minor), Pi-
rol (Oriolus oriolus), Drosselrohrsänger (Acrocephalus arundi-
naceus), Zwergtaucher (Tachybaptus ruficollis), Kuckuck (Cu-
culus canorus), Gartengrasmücke (Sylvia borin), Gelbspötter 
(Hippolais icterina) und Grauschnäpper (Muscicapa striata).

(4) In Mooren haben die Wiederherstellung oder Erhaltung offe-
ner Moorgesellschaften Vorrang vor der Erhaltung sekundärer 
Moorwälder. In den Naturschutzgebieten haben die Wiederherstel-
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schaftsschutzgebiet und die darin befindlichen Naturschutzgebiete. 
Es werden Pläne aufgestellt, die die notwendigen Schutz-, Pflege- 
und Entwicklungsmaßnahmen zur Sicherung des Schutzzweckes 
nach § 3 enthalten. Die Pflege- und Entwicklungspläne und die ent-
sprechenden Maßnahmen sind mit anderen Behörden und Dienst-
stellen abzustimmen, sofern deren Aufgabenstellung berührt ist. 
Andere Behörden und Dienststellen haben die in Absatz 1 genannten 
Ziele, die Pflege- und Entwicklungspläne und den Schutzzweck 
nach § 3 zu beachten.

(3) Die oberste Behörde für Naturschutz und Landschaftspflege 
überwacht insbesondere den Erhaltungszustand der Lebensraumtypen 
und Artenvorkommen nach der FFH-Richtlinie und der Vogel-
schutzrichtlinie. Im Übrigen überprüft sie die Wirksamkeit der in 
den Pflege- und Entwicklungsplänen festgelegten Maßnahmen in 
regelmäßigen Abständen, in der Regel alle fünf bis zehn Jahre. Die 
Pflege- und Entwicklungspläne sowie alle Planungen und Maßnah-
men anderer Behörden und Dienststellen sind an die durch das Mo-
nitoring und die Erfolgskontrolle gewonnenen Erkenntnisse anzu-
passen; Absatz 2 gilt entsprechend.

§ 5 
Gebote

Zur Sicherung des Schutzzweckes nach § 3 sind unerlaubte An-
lagen, Ablagerungen, Abgrabungen und Aufschüttungen zu beseiti-
gen sowie unerlaubte Nutzungen zu beenden. Die stoffliche Belas-
tung der in das Gebiet eingeleiteten Abwässer aus der Straßenent-
wässerung ist zu reduzieren. Die im Einzelnen erforderlichen Maß-
nahmen werden durch die zuständigen Behörden festgesetzt.

§ 6 
Verbotene Handlungen

(1) Im Landschaftsschutzgebiet sind alle Handlungen verboten, 
die den Charakter des Gebietes verändern oder dem Schutzzweck 
nach § 3 Absatz 1 zuwiderlaufen. Darüber hinaus sind alle Verände-
rungen und Störungen verboten, die zu einer Beeinträchtigung des 
besonderen Schutzzweckes nach § 3 Absatz 3 für das FFH-Gebiet 
oder das Vogelschutzgebiet führen können.

(2) Im Landschaftsschutzgebiet ist es insbesondere verboten,
1. außerhalb von zulässigerweise baulich genutzten Grundstücken 

Pflanzen oder Teile von ihnen einschließlich Kompost, Laub, 
Gartenabfälle oder Grünschnitt einzubringen,

2. Hunde
a) außerhalb der dafür gekennzeichneten Bereiche (Hunde-

auslaufgebiet) auf andere Weise als an kurzer Leine oder
b) in für Hunde von der zuständigen Behörde gesperrten Be-

reichen
mitzuführen, Tiere auszusetzen oder Katzen oder andere Haus-
tiere frei umherlaufen zu lassen,

3. abgesperrte Flächen zu betreten oder zu befahren,
4. außerhalb der öffentlichen Straßen, von Wegen oder dafür von 

der zuständigen Behörde ausgewiesenen Flächen Fahrrad zu 
fahren,

5. außerhalb der öffentlichen Straßen oder dafür jeweils von der 
zuständigen Behörde besonders gekennzeichneten Wege mit 
Gespannen zu fahren, zu reiten oder Pferde zu führen,

6. die Grunewaldseen und Kleingewässer mit motorgetriebenen 
Wasserfahrzeugen oder anderen motorgetriebenen Sportgeräten 
zu befahren, dort Sporttauchen auszuüben oder in gesperrte Be-
reiche einzudringen,

7. das Gebiet zu verunreinigen, dort Materialien zu lagern oder 
einzubringen, in das Gebiet Abfälle (insbesondere Gartenabfälle 
und Grünschnitt), Abwasser, Gülle, Jauche, mineralische Dün-
gemittel, andere Nährstoffe, Pflanzenschutzmittel, Chemikalien 
oder ähnliche Fremdstoffe in fester, flüssiger oder gasförmiger 
Form einzubringen oder zu verwenden,

lung oder die Erhaltung der Lebensraumtypen nach Absatz 3 Num-
mer 1 Buchstabe a und Lebensstätten der Arten nach Absatz 3 
Nummer 1 Buchstabe b und Nummer 2 Vorrang vor der Erholungs-
nutzung und der Forstwirtschaft.

§ 4 
Erhaltung, Pflege und Entwicklung

(1) Die Pflege, Entwicklung und Bewirtschaftung der Gebiete 
sind zur Sicherung des Schutzzweckes nach § 3 insbesondere auf 
folgende Ziele auszurichten:
1. Erhaltung oder Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungs-

zustandes der natürlichen Lebensräume und Arten nach § 3 Ab-
satz 3 Nummer 1 im FFH-Gebiet, wegen derer es als Gebiet von 
gemeinschaftlichem Interesse gemeldet ist,

2. Erhaltung und Verbesserung der Bedingungen, die es den Vogel-
arten nach § 3 Absatz 1 Nummer 1 und Absatz 3 Nummer 2 und 
4 ermöglichen, insbesondere das Vogelschutzgebiet in ausrei-
chender Anzahl, Ausdehnung und Dauer zur Vermehrung, Mau-
ser, Überwinterung, Rast und Nahrungsaufnahme, zum Ruhen 
und zum Schlafen zu nutzen,

3. Entwicklung eines guten ökologischen Zustands der Gewässer 
und grundwasserabhängigen Landlebensräume entsprechend 
der Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungs-
rahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Was-
serpolitik (ABl. L 327 vom 22.12.2000, S.1), die zuletzt durch 
die Richtlinie 2014/101/EU (ABl. L 311 vom 31.10.2014, S. 32) 
geändert worden ist (Europäische Wasserrahmenrichtlinie),

4. Entwicklung der Forst- und Waldbestände zu naturnahen Wäl-
dern sowie Erhalt lichter Eichenwaldbestände,

5. Erhaltung oder Entwicklung von strukturreichen Waldrändern 
und Säumen,

6. Einrichtung von Horstschutzzonen für die in § 6 Absatz 2 Num-
mer 18 genannten Vogelarten durch Erhaltung eines geeigneten 
Horstumfeldes,

7. Schaffung von Biotopverbundstrukturen,
8. Förderung der Offenlandbiotope, insbesondere der Mager- und 

Trockenrasen, Zwergstrauchheiden und Säume, sowie Eindäm-
mung der Sukzession und Entwicklung eines Biotopverbundes 
unter Einbeziehung von Wegrändern, Schneisen und kleineren 
Offenbereichen,

9. Sicherstellung einer ausreichenden Wasserversorgung beson-
ders wertvoller grundwasserabhängiger Ökosysteme, insbeson-
dere der Moore und Auenwälder sowie der Grunewaldseenkette,

10. Schutz und Entwicklung der Uferbereiche und Röhrichtzonen 
der Gewässer,

11. gezieltes Zurückdrängen gebietsfremder Arten, insbesondere in-
vasiver Neophyten in den Naturschutzgebieten und anderen 
wertvollen Flächen,

12. Rückbau baulicher Anlagen nach Nutzungsaufgabe, sofern sie 
keiner weiteren schutzzweckverträglichen Nutzung zugeführt 
werden oder denkmalfachlich schützenswert sind, und Renatu-
rierung,

13. Entwicklung eines am Schutzzweck orientierten Wildbestandes,
14. Ermöglichung landschafts- und naturverträglicher Erholungs-

formen und Gestaltung des Gebiets für die Erholungs- und 
Sportnutzung im Sinne des § 7 Absatz 1 Nummer 3 des Bundes-
naturschutzgesetzes in den dafür geeigneten Bereichen,

15. an Landschaft und Naturausstattung angepasste Erschließung 
für eine naturnahe Erholungsnutzung und Besucherlenkung in 
besonders stark frequentierten oder auf Grund der dortigen Flora 
und Fauna besonders schutzwürdigen Bereichen,

16. natur- und landschaftsverträgliche Gestaltung der baulich ge-
nutzten Grundstücke.

(2) Die oberste Behörde für Naturschutz und Landschaftspflege 
koordiniert die Pflege- und Entwicklungsplanung für das Land-



Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin      74. Jahrgang      Nr. 1      11. Januar 2018 5

2. diese außerhalb vorhandener Wege oder auf abgesperrten Flä-
chen zu betreten oder zu befahren; davon abweichend dürfen das 
Naturschutzgebiet „Sandgrube im Jagen 86“ oder die Kiesgrube 
am Postfenn im Naturschutzgebiet „Postfenn und Teufelsfenn“ 
auf den nicht abgesperrten Flächen betreten oder mit Kranken-
fahrstühlen befahren werden,

3. Pflanzen oder Teile von ihnen einzubringen, zu beschädigen, zu 
zerstören oder zu entfernen,

4. Hunde
a) auf andere Weise als an kurzer Leine oder
b) in für Hunde von der zuständigen Behörde gesperrten Be-

reichen
mitzuführen, Tiere auszusetzen oder Katzen oder andere Haus-
tiere frei umherlaufen zu lassen,

5. wild lebende Tiere zu stören, ihnen nachzustellen oder zu ihrem 
Fang geeignete Vorrichtungen anzubringen, sie zu fangen, zu 
verletzen oder zu töten oder ihre Eier, Larven, Puppen oder 
sonstigen Entwicklungsformen oder Nester fortzunehmen, zu 
zerstören oder zu beschädigen,

6. Veranstaltungen jeglicher Art oder Dreharbeiten durchzuführen, 
soweit sie nicht nach § 7 Absatz 2 Nummer 2 einer Genehmi-
gung bedürfen, oder Feuerwerke abzubrennen,

7. Verkaufsstände zu errichten oder mobile Verkaufsstände oder 
Reisegewerbe zu betreiben,

8. Fahrzeuge, Anhänger oder Zelte auf- oder abzustellen, zu zelten 
oder zu campen,

9. Feuer zu entfachen oder zu unterhalten,
10. zu fischen, zu angeln oder Zooplankton zu entnehmen,
11. sich in den Gewässern aufzuhalten oder diese auf andere Weise 

zu nutzen,
12. motorisierte Flugmodelle wie Flugzeuge, Drohnen oder andere 

Flugkörper in den Naturschutzgebieten oder über die Natur-
schutzgebiete fliegen zu lassen,

13. bauliche Anlagen oder Einrichtungen im Sinne des § 2 der Bau-
ordnung für Berlin vom 29. September 2005 (GVBl. S. 495), die 
zuletzt durch Gesetz vom 17. Juni 2016 (GVBl. S. 361) geändert 
worden ist, auch soweit diese dem Wasserrecht unterliegen, zu 
errichten, zu erweitern, zu verändern, zu erneuern, zu ersetzen 
oder deren Nutzung zu ändern, auch wenn dies einer Genehmi-
gung nach öffentlich-rechtlichen Vorschriften nicht bedarf; da-
von ausgenommen sind nach § 7 Absatz 2 Nummer 4 und 5 ge-
nehmigungsbedürftige Anlagen,

14. neue Leitungen jeder Art zu verlegen,
15. Schrift- oder Bildtafeln oder andere Schilder oder Anschläge an-

zubringen oder aufzustellen,
16. auf andere Tiere als Wildschweine die Jagd auszuüben; davon 

ausgenommen ist die Nachsuche, und des Weiteren dürfen Rehe, 
Damwild oder Waschbären außerhalb der abgesperrten Flächen 
bejagt werden.

§ 7 
Genehmigungsbedürftige Handlungen

(1) Im Landschaftsschutzgebiet ist es genehmigungsbedürftig,
1. außerhalb der öffentlichen Straßen oder jeweils von der zustän-

digen Behörde oder den Berliner Forsten dafür freigegebenen 
Wege oder Flächen mit Kraftfahrzeugen aller Art, außer Kran-
kenfahrstühlen, zu fahren oder Fahrzeuge oder Anhänger abzu-
stellen,

2. sportliche oder sonstige Veranstaltungen oder Dreharbeiten 
durchzuführen oder Feuerwerke abzubrennen,

3. Verkaufsstände zu errichten oder mobile Verkaufsstände oder 
Reisegewerbe zu betreiben,

4. nicht unter § 6 Absatz 2 Nummer 13 fallende bauliche Anlagen 
im Sinne des § 2 der Bauordnung für Berlin  vom 29. September 
2005 (GVBl. S. 495), die zuletzt durch Gesetz vom 17. Juni 

8. außerhalb dafür ausgewiesener Plätze Feuer zu entfachen oder 
zu unterhalten, zu zelten, zu campen oder Zelte, Wohnwagen 
oder andere für die Unterkunft geeignete Einrichtungen auf- 
oder abzustellen,

9. motorisierte Flugmodelle wie Flugzeuge, Drohnen oder andere 
Flugkörper außerhalb der in den Einzel- oder Detailkarten be-
sonders gekennzeichneten Flächen am Drachensteigerberg flie-
gen zu lassen,

10. die Schilfbestände zu befahren, zu betreten oder innerhalb dieser 
zu baden,

11. die Natur oder den Naturgenuss durch Lärm, Licht einschließ-
lich Laser oder Projektionsscheinwerfer oder auf andere Weise 
zu stören,

12. Boden oder Bodenbestandteile einzubringen oder zu entnehmen, 
die Bodengestalt zu verändern, den Boden umzubrechen, die Bo-
dendecke zu beschädigen, zu verfestigen oder zu versiegeln,

13. bauliche Anlagen oder Einrichtungen im Sinne des § 2 der Bau-
ordnung für Berlin  vom 29. September 2005 (GVBl. S. 495), 
die zuletzt durch Gesetz vom 17. Juni 2016 (GVBl. S. 361) ge-
ändert worden ist, die die Entstehung, Verfestigung oder Erwei-
terung einer Zersiedelung der Landschaft befürchten lassen, zu 
errichten, zu erweitern, zu verändern, zu erneuern, zu ersetzen 
oder deren Nutzung zu ändern, auch wenn dies einer Genehmi-
gung nach öffentlich-rechtlichen Vorschriften nicht bedarf,

14. dem Wasserrecht unterliegende Anlagen wie solche in, an, über 
oder unter Gewässern, Anlagen für die öffentliche Entsorgung 
von Abwässern oder Anlagen, die dem Ausbau, der Unterhal-
tung oder der Nutzung eines Gewässers dienen, zu errichten, zu 
erweitern oder deren Nutzung zu ändern, soweit sie nicht nach 
§ 7 Absatz 1 Nummer 6 oder § 7 Absatz 2 Nummer 5 genehmi-
gungsbedürftig sind, auch wenn dies einer Genehmigung nach 
anderen öffentlich-rechtlichen Vorschriften nicht bedarf,

15. dem Schutzzweck nach § 3 entgegenstehende Veränderungen 
der Tiefe, des Verlaufs oder der sonstigen Gestalt von Gewäs-
sern oder entwässernde Maßnahmen durchzuführen oder den 
Gebietswasserhaushalt auf andere Weise zu beeinträchtigen,

16. die Jagd auf Vögel auszuüben,
17. im Rahmen der Ausübung der Jagd bleihaltige Munition zu ver-

wenden,
18. forstliche Maßnahmen oder Bauarbeiten durchzuführen, zu an-

geln, die Jagd mit Ausnahme der Nachsuche auszuüben oder 
dort mobile jagdliche Einrichtungen stehen zu lassen
a) in der Zeit vom 1. Februar bis 31. August im Umkreis von 

150 Metern um bebrütete Horste oder Nester von Wespen-
bussard, Rotmilan, Habicht, Kolkrabe, Wanderfalke, Baum-
falke und Uhu oder

b) in der Zeit vom 1. Dezember bis 31. August im Umkreis von 
300 Metern um bebrütete Horste des Seeadlers oder

c) in der Zeit vom 1. Februar bis 31. August im Umkreis von 
300 Metern um bebrütete Horste oder Nester von Fischadler 
und Schwarzstorch,

19. Bäume oder Teile von Bäumen zu beseitigen, die von den in § 3 
Absatz 3 Nummer 1 Buchstabe b genannten holzbewohnenden 
Käferarten als Lebensstätten genutzt werden,

20. Höhlen in Bäumen zu beseitigen, die geeignet sind, europäischen 
Vogelarten oder Fledermäusen als Lebensstätten zu dienen.

(3) Handlungen, die zu einer Zerstörung, Beschädigung oder Ver-
änderung der Naturschutzgebiete oder ihrer Bestandteile oder zu 
einer nachhaltigen Störung führen können, sind verboten. Insbeson-
dere sind alle Veränderungen und Störungen verboten, die zu einer 
Beeinträchtigung des Schutzzweckes nach § 3 Absatz 3 führen 
können.

(4) In den Naturschutzgebieten ist es insbesondere verboten,
1. die in Absatz 2 Nummer 5, 7, 11, 12, 15, 17, 18, 19 oder 20 ge-

nannten Handlungen vorzunehmen,
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obersten Behörde für Naturschutz und Landschaftspflege abge-
stimmt sind,

3. Instandhaltungs- und Kontrollarbeiten an den der öffentlichen 
Versorgung mit Gas, Strom und Telekommunikation sowie der 
Entsorgung von Abwasser dienenden Anlagen, soweit dies nicht 
durch § 6 Absatz 2 Nummer 18, 19 oder 20 eingeschränkt wird,

4. die ordnungsgemäße forstwirtschaftliche Nutzung der Wälder, 
soweit der Schutzzweck nach § 3 und die in § 4 genannten Ziele 
dem nicht entgegenstehen und die forstlichen Planungen und 
Maßnahmen mit der obersten Behörde für Naturschutz und 
Landschaftspflege abgestimmt sind und soweit dies nicht durch 
§ 6 Absatz 2 Nummer 18, 19 oder 20 eingeschränkt wird,

5. das Betreten abgesperrter Bereiche, das Verlassen vorhandener 
Wege in Naturschutzgebieten zu Fuß, das Befahren vorhandener 
Wege mit Kraftfahrzeugen oder das freie Umherlaufenlassen 
von Jagdhunden der Jagdausübungsberechtigten bei der Jagd, 
soweit dies zur ordnungsgemäßen Durchführung der Jagd im 
nach dieser Verordnung zulässigen Rahmen erforderlich ist,

6. in Naturschutzgebieten die Jagd auf andere als in § 6 Absatz 4 
Nummer 16 genannte Arten, soweit der Schutzzweck dies er-
fordert und Art, Umfang und Zeitpunkt der jagdlichen Maßnah-
men im Einzelfall mit der obersten Behörde für Naturschutz und 
Landschaftspflege abgestimmt sind,

7. die Entnahme von Grundwasser für die öffentliche Trinkwasser-
versorgung nach Maßgabe der zuständigen Wasserbehörde,

8. die Speicherung von Erdgas im Untergrund für die öffentliche 
Energieversorgung, soweit sie nach Art und Umfang dem 
Schutzzweck nicht zuwiderläuft und bergrechtlich zugelassen 
ist,

9. Maßnahmen der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des 
Bundes innerhalb der Bundeswasserstraße Untere-Havel-Was-
serstraße, die zur Unterhaltung der Bundeswasserstraße oder zur 
Errichtung oder zum Betrieb der bundeseigenen Schifffahrtsan-
lagen erforderlich sind,

10. der ordnungsgemäße Betrieb der Kleingartenanlage Grunewald 
im Jagen 84, Verbindungschaussee 14, 16 und der Kleingarten-
anlage Waldschule-Eichkamp, verlängerter Maikäferpfad (Ge-
stellweg „E“) in den auf Teilflächen des Flurstückes 201 befind-
lichen Parzellen, soweit dies nicht durch § 6 Absatz 2 Nummer 19 
oder 20 eingeschränkt wird,

11. die Durchführung von Veranstaltungen auf zulässigerweise bau-
lich genutzten Grundstücken im Rahmen der bestimmungsge-
mäßen Nutzung, soweit dadurch der Schutzzweck nicht erheb-
lich beeinträchtigt wird,

12. abweichend von § 7 Absatz 1 Nummer 1 oder Absatz 2 Num-
mer 1 das Befahren von Wegen mit Kraftfahrzeugen oder Ab-
stellen von Fahrzeugen oder Anhängern, soweit dafür nach Dau-
er, Art und Umfang eine Gestattung entweder der Berliner 
Forsten nach dem Landeswaldgesetz oder der zuständigen Be-
hörde nach dem Grünanlagengesetz vorliegt und zu dieser die 
zuständige Behörde für Naturschutz und Landschaftspflege ihr 
Einvernehmen erklärt hat,

13. das Aufstellen oder Anbringen von Informationstafeln, Schil-
dern oder Zeichen, die dem Vollzug dieser Verordnung oder an-
derer Rechtsvorschriften dienen, durch die zuständigen Behör-
den,

14. die Errichtung, Instandhaltung und Kontrolle von Anlagen zur 
Überwachung des Grundwasserstandes, soweit dies nicht durch 
§ 6 Absatz 2 Nummer 18, 19 oder 20 eingeschränkt wird,

15. die Instandhaltung von Anlagen zur Grundwasserförderung für 
die öffentliche Trinkwasserversorgung,

16. abweichend von § 6 Absatz 2 Nummer 6 den im Landschafts-
schutzgebiet gelegenen Teil des Grunewaldsees mit motor-
getriebenen Wasserfahrzeugen zu befahren, soweit dies zur ord-
nungsgemäßen Berufsfischerei nach Dauer, Art und Umfang 
erforderlich und nicht nach § 6 Absatz 2 Nummer 10 einge-
schränkt ist,

2016 (GVBl. S. 361) geändert worden ist, zu errichten, zu er-
weitern, zu verändern, zu erneuern, zu ersetzen oder deren Nut-
zung zu ändern, auch wenn dies einer Genehmigung nach ande-
ren öffentlich-rechtlichen Vorschriften nicht bedarf,

5. dem Wasserrecht unterliegende vorhandene Anlagen wie solche 
in, an, über oder unter Gewässern, Anlagen für die öffentliche 
Entsorgung von Abwässern, soweit sie nicht in Absatz 2 Num-
mer 5 geregelt sind, oder Anlagen, die dem Ausbau oder der 
Unterhaltung oder der Nutzung eines Gewässers dienen, zu ver-
ändern, zu ersetzen oder zu erneuern, auch wenn dies einer Ge-
nehmigung nach anderen öffentlich-rechtlichen Vorschriften 
nicht bedarf,

6. bauliche Anlagen, die für die Entnahme von Grundwasser für 
die öffentliche Trinkwasserversorgung erforderlich sind, zu er-
richten, zu erweitern, zu verändern, zu ersetzen, zu erneuern 
oder deren Nutzung zu ändern, auch wenn dies einer Genehmi-
gung nach anderen öffentlich-rechtlichen Vorschriften nicht 
bedarf,

7. bestehende Leitungsanlagen zu verändern, zu erneuern oder zu 
ersetzen oder neue Leitungen zu verlegen,

8. Bild- oder Schrifttafeln oder andere Schilder oder Anschläge an-
zubringen oder aufzustellen,

9. denkmalpflegerische Maßnahmen durchzuführen,
10. Bäume, die nicht dem Schutz des Landeswaldgesetzes unterlie-

gen, oder Teile von ihnen zu beseitigen, zu beschädigen, abzu-
schneiden oder auf sonstige Weise in ihrem Weiterbestand zu 
beeinträchtigen.

(2) Es bedarf darüber hinaus der Genehmigung,
1. in den Naturschutzgebieten auf vorhandenen Wegen mit Kraft-

fahrzeugen aller Art, außer Krankenfahrstühlen, zu fahren,
2. in den Naturschutzgebieten auf vorhandenen Wegen Lauf- oder 

Wanderveranstaltungen oder auf dafür jeweils von der zuständi-
gen Behörde besonders gekennzeichneten Reitwegen Reitver-
anstaltungen durchzuführen,

3. in den Naturschutzgebieten bestehende Leitungsanlagen zu ver-
ändern, zu erneuern oder zu ersetzen,

4. im Naturschutzgebiet „Riemeisterfenn“ bauliche Anlagen, die 
für die Entnahme von Grundwasser für die öffentliche Trink-
wasserversorgung erforderlich sind, zu errichten, zu erweitern, 
zu verändern, zu ersetzen, zu erneuern oder deren Nutzung zu 
ändern, auch wenn dies einer Genehmigung nach anderen 
öffentlich-rechtlichen Vorschriften nicht bedarf,

5. Anlagen der Berliner Wasserbetriebe einschließlich von Leitun-
gen zur Verbesserung der Wasserqualität der im Gebiet ver-
brachten Abwässer aus der öffentlichen Regenwasserkanalisa-
tion zu errichten, zu verändern, zu erneuern oder zu ersetzen.

(3) Für die Entscheidung über die Genehmigung nach Absatz 1 
Nummer 6 oder nach Absatz 2 Nummer 4 und 5 ist die oberste Be-
hörde für Naturschutz und Landschaftspflege zuständig, sie ergeht 
im Einvernehmen mit der Wasserbehörde.

§ 8 
Zulässige Handlungen

(1) In den in § 2 genannten Gebieten sind folgende Handlungen 
zulässig:
1. die ordnungsgemäße Durchführung der gemäß § 4 gebotenen 

Maßnahmen zur Pflege und Entwicklung der Gebiete einschließ-
lich der Umsetzung von Maßnahmen zur Gewährleistung des 
Biotopverbundes und aus dem Erholungskonzept, soweit sie mit 
der obersten Behörde für Naturschutz und Landschaftspflege ab-
gestimmt sind,

2. die ordnungsgemäße Durchführung von Maßnahmen anderer 
Behörden und Dienststellen, soweit sie im Landschaftsschutz-
gebiet mit der zuständigen unteren Behörde für Naturschutz und 
Landschaftspflege oder in den Naturschutzgebieten mit der 
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gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung begrün-
den soll, ist darzulegen.

§ 12 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Ge-
setz- und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

(2) Gleichzeitig treten
1. die Verordnung zum Schutze der Landschaft des Grunewaldes 

in den Bezirken Charlottenburg, Wilmersdorf und Zehlendorf 
von Berlin vom 12. Juni 1963 (GVBl. S. 675), zuletzt geändert 
durch Verordnung vom 15. Februar 2000 (GVBl. S. 519),

2. die Verordnung über das Naturschutzgebiet Barssee und Pechsee 
im Bezirk Wilmersdorf von Berlin, Ortsteil Grunewald, vom  
9. Oktober 1986 (GVBl. S. 1651),

3. die Verordnung über das Naturschutzgebiet Grunewaldsee (süd-
licher Teil) in den Bezirken Wilmersdorf und Zehlendorf von 
Berlin vom 20. Februar 1988 (GVBl. S. 455),

4. die Verordnung über das Naturschutzgebiet Postfenn im Bezirk 
Wilmersdorf von Berlin, Ortsteil Grunewald, vom 24. Septem-
ber 1986 (GVBl. S. 1624),

5. die Verordnung über das Naturschutzgebiet Sandgrube im Jagen 
86 des Grunewaldes im Bezirk Wilmersdorf von Berlin vom  
28. Februar 1992 (GVBl. S. 104),

6. die Verordnung über das Naturschutzgebiet Teufelsfenn im  
Bezirk Wilmersdorf von Berlin, Ortsteil Grunewald, vom 9. Ok-
tober 1986 (GVBl. S. 1649),

7. die Verordnung über das Naturschutzgebiet Langes Luch im  
Bezirk Zehlendorf von Berlin, Ortsteil Dahlem, vom 26. Juni 
1987 (GVBl. S. 2060),

8. die Verordnung über das Naturschutzgebiet Hundekehlefenn  
im Bezirk Wilmersdorf von Berlin, Ortsteil Grunewald, vom  
10. Juli 1987 (GVBl. S. 2061) und

9. die Verordnung über das Naturschutzgebiet Riemeisterfenn im 
Bezirk Zehlendorf von Berlin, Ortsteil Grunewald, vom 4. Mai 
1987 (GVBl. S. 1651)

außer Kraft.

Berlin, den 20. Dezember 2017

Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz
Regine  G ü n t h e r

17. das Einleiten von Regenwasser aus der öffentlichen Straßenent-
wässerung, sofern der Schutzzweck dadurch nicht oder nur un-
erheblich beeinträchtigt wird; zur Verbesserung der Wasserqua-
lität der im Gebiet verbrachten Abwässer erforderliche 
Nachrüstungen sind durchzuführen,

18. die bestimmungsgemäße Nutzung und Unterhaltung des Fried-
hofes Grunewald-Forst im Jagen 135 entsprechend dem Fried-
hofsgesetz in der jeweils geltenden Fassung, soweit dies nicht 
durch § 6 Absatz 2 Nummer 18, 19 oder 20 eingeschränkt wird.

(2) Bei Handlungen nach Absatz 1 sind der Schutzzweck nach § 3 
und die in § 4 Absatz 1 genannten Ziele zu berücksichtigen und ist 
durch geeignete Vorkehrungen sicherzustellen, dass Beeinträchti-
gungen der Gebiete auf das unvermeidbare Maß beschränkt werden. 
Entstandene Schäden sind auf Verlangen der zuständigen unteren 
Behörde für Naturschutz und Landschaftspflege zu beseitigen und 
auszugleichen.

§ 9 
Unberührtheit anderer naturschutzrechtlicher Vorschriften

Die Bestimmungen zur Prüfung von Projekten, Plänen und der 
Freisetzung und Nutzung gentechnisch veränderter Organismen auf 
ihre Verträglichkeit mit den Erhaltungszielen der in § 1 Absatz 3 und 
4 genannten Gebiete des ökologischen Netzes „Natura 2000“ blei-
ben ebenso unberührt wie diejenigen zum Biotop- und Artenschutz 
oder zur Regelung von Eingriffen in Natur und Landschaft.

§ 10 
Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des § 56 Absatz 1 Nummer 8, 9, 20 und 
21 des Berliner Naturschutzgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig

1. einer vollziehbaren Anordnung nach § 5 zuwiderhandelt,
2. entgegen § 6 eine verbotene Handlung vornimmt oder
3. entgegen § 7 eine genehmigungsbedürftige Handlung ohne 

Genehmigung vornimmt.
Die Bußgeld- und Strafvorschriften des Bundesnaturschutzgesetzes 
bleiben unberührt.

§ 11 
Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften

Die Verletzung der Vorschriften des § 27 Absatz 1 und 3 bis 5 des 
Berliner Naturschutzgesetzes sind für die Rechtswirksamkeit dieser 
Verordnung unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres 
nach Verkündung dieser Verordnung bei der für Naturschutz und 
Landschaftspflege zuständigen Senatsverwaltung schriftlich geltend 
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Verordnung
zum Schutz der Landschaft des Spandauer Forstes mit den darin liegenden  

Naturschutzgebieten im Bezirk Spandau von Berlin
Vom 22. Dezember 2017

(2) Die Naturschutzgebiete liegen im „Landschaftsschutzgebiet 
Spandauer Forst“. Das „Naturschutzgebiet Eiskeller und Spandauer 
Luchwald“ liegt in den Jagen 68, 69 und 70, das „Naturschutzgebiet 
Großer und Kleiner Rohrpfuhl“ in den Jagen 50, 51, 52 und 62 und 
das „Naturschutzgebiet Teufelsbruch und Nebenmoore“ in den Ja-
gen 13, 14, 24, 25 und 26.

(3) Das Landschaftsschutzgebiet und die Naturschutzgebiete sind 
in drei Einzelkarten im Maßstab 1 : 5 000 dargestellt. Die Karten 
sind als Anlage Bestandteil dieser Verordnung. Die Außenkanten der 
grün eingezeichneten Flächen bilden die Grenze des Landschafts-
schutzgebiets. Die Außenkanten der rot eingezeichneten Flächen 
bilden die Grenze des jeweiligen Naturschutzgebietes. Das FFH-
Gebiet ist in rosa Parallelschraffur, das Vogelschutzgebiet in gelber 
Parallelschraffur dargestellt (nachrichtliche Übernahme).

(4) Die Karten sind zur kostenfreien Ansicht beim Landesarchiv 
Berlin niedergelegt. Eine Ausfertigung der Karten kann bei der 
obersten Behörde für Naturschutz und Landschaftspflege und der 
örtlich zuständigen unteren Behörde für Naturschutz und Land-
schaftspflege kostenfrei eingesehen werden.

§ 3 
Schutzzweck

(1) Das Landschaftsschutzgebiet und die Naturschutzgebiete wer-
den geschützt, um natürliche Lebensraumtypen sowie wild lebende 
Tier- und Pflanzenarten zu erhalten mit ihren Vorkommen von
1. in Anhang I der FFH-Richtlinie aufgeführten Lebensraumtypen, 

insbesondere
a) 2330 - Binnendünen mit offenen Grasflächen,
b) 3140 -  Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit 

Armleuchteralgen,
c) 3150 -  Natürliche eutrophe Seen mit Schwimm- und Was-

serpflanzenvegetation,
d) 6410 - Pfeifengraswiesen,
e) 6430 - Feuchte Hochstaudenfluren,
f) 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen,
g) 9110 - Hainsimsen-Buchenwald,
h) 9160 - Mitteleuropäischer Stieleichen-Hainbuchenwald,
i) 9190 - Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen
sowie dem prioritären natürlichen Lebensraumtyp
j) 91D0* - Moorwälder,

2. in Anhang II der FFH-Richtlinie aufgeführten Tierarten, insbe-
sonder
a) Biber (Castor fiber),
b) Fischotter (Lutra lutra),
c) Große Moosjungfer (Leucorrhina pectoralis),
d) Großes Mausohr (Myotis myotis),
e) Hirschkäfer (Lucanus cervus),
f) Kamm-Molch (Tritiurus cristatus),
g) Rapfen (Aspius aspius)
sowie der prioritären Tierart
h) Eremit* (Osmoderma eremita),

Auf Grund des § 22 Absatz 1 und der §§ 23, 26 und 32 Absatz 2 
und 3 des Bundesnaturschutzgesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBI. I 
S. 2542), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. Septem-
ber 2017 (BGBI. I S. 3434) geändert worden ist, und des § 21 Ab-
satz 1 des Berliner Naturschutzgesetzes (NatSchG Bln) vom 29. Mai 
2013 (GVBl. S. 140) verordnet die für Naturschutz und Landschafts-
pflege zuständige Senatsverwaltung:

§ 1 
Erklärung zu Schutzgebieten

(1) Die in § 2 Absatz 1 näher bezeichneten und in den Karten nach 
§ 2 Absatz 3 mit grüner Farbe gekennzeichneten Flächen werden 
zum Landschaftsschutzgebiet mit der Bezeichnung „Landschafts-
schutzgebiet Spandauer Forst“ erklärt.

(2) Die in § 2 Absatz 2 näher bezeichneten und in den Karten nach 
§ 2 Absatz 3 mit roter Farbe gekennzeichneten Flächen werden zu 
Naturschutzgebieten erklärt mit den Bezeichnungen
„Naturschutzgebiet Großer und Kleiner Rohrpfuhl“,
„Naturschutzgebiet Teufelsbruch und Nebenmoore“,
„Naturschutzgebiet Eiskeller und Spandauer Luchwald“.

(3) Im Landschaftsschutzgebiet und in den Naturschutzgebieten 
befinden sich natürliche Lebensräume und Tierarten, die in Anhang 
I und in den Anhängen II und IV der Richtlinie 92/43/EWG des 
Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume 
sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (ABl. L 206 vom 
22.7.1992, S. 7), die zuletzt durch die Richtlinie 2013/17/EU (ABl. 
L 158 vom 10.6.2013, S. 193) geändert worden ist (FFH-Richtlinie), 
genannt sind. Diese Flächen sind daher zu einem Gebiet von ge-
meinschaftlicher Bedeutung (FFH-Gebiet) mit der Bezeichnung 
„Spandauer Forst“ (Gebietsnummer DE 3445 301) erklärt worden.

(4) Im Landschaftsschutzgebiet und in den Naturschutzgebieten 
befinden sich Lebensräume von Vogelarten, die in Anhang I der 
Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 30. November 2009 über die Erhaltung der wild lebenden Vo-
gelarten (ABl. L 20 vom 26.1.2010, S. 7), die zuletzt durch die 
Richtlinie 2013/17/EU (ABl. L 158 vom 10.6.2013, S. 193) geändert 
worden ist (Vogelschutzrichtlinie), aufgeführt sind. Diese Flächen 
sind daher zu einem Vogelschutzgebiet (SPA) mit der Bezeichnung 
„Spandauer Forst“ (Gebietsnummer DE 3445 301) erklärt worden.

(5) Das FFH-Gebiet und das Vogelschutzgebiet sind Bestandteil 
des zusammenhängenden europäischen ökologischen Netzes „Natu-
ra 2000“. Das Landschaftsschutzgebiet und die Naturschutzgebiete 
sind auch rechtlich gesicherte Teile des landesweiten und länder-
übergreifenden Biotopverbundes nach § 21 des Bundesnaturschutz-
gesetzes.

§ 2 
Schutzgegenstand

(1) Das Landschaftsschutzgebiet befindet sich zwischen der Ha-
vel, der Niederneuendorfer Allee, der Waldsiedlung Hakenfelde, 
dem Johannesstift, der Hakenfelder Straße, der Hubertusstraße, den 
Gärtnerei- und Kolonieflächen nördlich des Niederheideweges, dem 
Waldkrankenhaus Spandau, der Wohnsiedlung an der Griesinger-
straße, der Grenze von Berlin und den Naturschutzgebieten „Eis-
keller und Spandauer Luchwald“ sowie „Großer und Kleiner Rohr-
pfuhl“.
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3. in Anhang I der Vogelschutzrichtlinie aufgeführten Arten, ins-
besondere
a) Eisvogel (Alcedo atthis),
b) Heidelerche (Lullula arborea),
c) Kranich (Grus grus),
d) Mittelspecht (Dendrocopos medius),
e) Neuntöter (Lanius collurio),
f) Rohrweihe (Circus aeruginosus),
g) Schwarzspecht (Dryocopus martius),
h) Sperbergrasmücke (Sylvia nisoria),
i) Wachtelkönig (Crex crex),
j) Wespenbussard (Pernis apivorus),
k) Zwergschnäpper (Ficedula parva),

4. in Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgeführten Tierarten, insbe-
sondere
a) Braunes Langohr (Plecotus auritus),
b) Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus),
c) Fransenfledermaus (Myotis nattereri),
d) Große Bartfledermaus (Myotis brandtii),
e) Kleiner Abendsegler (Nyctalus leisleri),
f) Knoblauchkröte (Pelobates fucsus),
g) Moorfrosch (Rana arvalis),
h) Östliche Moosjungfer (Leucorrhinia albifrons),
i) Wasserfledermaus (Myotis daubentoni),
j) Zauneidechse (Lacerta agilis),
k) Zierliche Moosjungfer (Leucorrhinia caudalis),

5. weiteren Tier- und Pflanzenarten, die für das FFH-Gebiet und 
das Vogelschutzgebiet wertgebend sind, insbesondere
a) Drosselrohrsänger (Acrocephalus arundinaceus),
b) Pirol (Oriolus oriolus),
c) Brenndolde (Cnidium dubium),
d) Färberscharte (Serratula tinctoria),
e) Gemeine Teichmuschel (Anodonta cygnea),
f) Große Flussmuschel (Unio tumidus),
g) Hartmanns Segge (Carex hartmannii),
h) Kreuzotter (Vipera berus berus),
i) Lungenenzian (Gentiana pneumonanthe),
j) Sibirische Schwertlilie (Iris sibirica),
k) Sonnenröschen (Helianthemum nummularium obscurum).

(2) Das Landschaftsschutzgebiet wird darüber hinaus geschützt, um
1. die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes ein-

schließlich des Schutzes von Lebensstätten und Lebensräumen 
bestimmter wild lebender Tier- und Pflanzenarten zu erhalten, zu 
entwickeln oder wiederherzustellen. Dabei gilt es insbesondere
a) die natürliche Vielfalt der Bodeneigenschaften und des Bo-

denlebens zu sichern oder zu fördern,
b) die Grundwasserneubildung zu fördern,
c) die Stand- und Fließgewässer einschließlich ihrer Uferzonen 

naturnah zu erhalten oder zu entwickeln,
d) die grundwasserabhängigen Ökosysteme einschließlich der 

für sie charakteristischen Pflanzen- und Tierarten zu erhal-
ten oder zu entwickeln,

e) die Ausgleichsfunktion des Waldes und der Gewässer für 
das Regionalklima zu sichern,

f) naturnahe Wälder als Lebensstätten biotoptypischer Tier- 
und Pflanzenarten zu erhalten oder zu entwickeln,

g) alte, starke, absterbende oder abgestorbene Bäume sowie 
Hohl- und Höhlenbäume als Lebensstätten für holzbewoh-

nende Käferarten, höhlenbrütende Vogelarten, Greifvögel 
und Fledermäuse zu erhalten oder deren Entwicklung zuzu-
lassen,

h) vorhandene Offenbereiche, vor allem magere Flachland-
mähwiesen, Binnendünen mit offenen Grasflächen und die 
Restbestände der Pfeifengraswiesen für die auf diese Le-
bensräume spezialisierten Tier- und Pflanzenarten zu erhal-
ten oder zu entwickeln,

i) große, zusammenhängende, naturnahe Landschaftsräume 
des Gebiets als Lebensraum für störungsempfindliche Tier-
arten, insbesondere für Greifvögel und Fischotter zu erhal-
ten,

2. die Regenerationsfähigkeit und nachhaltige Nutzungsfähigkeit 
der Naturgüter, insbesondere der Gewässer, der Feuchtgebiete 
und der Waldbestände zu erhalten,

3. die Vielfalt, Eigenart und Schönheit der durch vielfältige Nut-
zungen geprägten Landschaft zu erhalten oder zu entwickeln, 
insbesondere die strukturreichen, naturnahen Wälder mit Lich-
tungen und größeren Offenbereichen sowie die landwirtschaft-
lich genutzten Wiesen,

4. geeignete Bereiche des Waldes, der Gewässer oder Offenland-
flächen als Erholungsraum von besonderer Bedeutung für die 
Allgemeinheit zu erhalten oder zu entwickeln.

(3) Die Naturschutzgebiete werden geschützt, um
1. Lebensstätten, Biotope oder Lebensgemeinschaften zu erhalten, 

zu entwickeln oder wiederherzustellen für Tier- und Pflanzen-
arten, die charakteristisch sind für Moore und Moorwälder, 
Stieleichen-Hainbuchenwälder, bodensaure Eichenwälder und 
andere naturnahe Wälder sowie für magere Wiesen. Dies sind 
insbesondere
a) im Naturschutzgebiet „Teufelsbruch und Nebenmoore“ das 

Versumpfungsmoor und die sich im Randbereich befind-
lichen Moorwälder,

b) im Naturschutzgebiet „Großer und Kleiner Rohrpfuhl“ das 
eutrophe Verlandungsmoor und die sich in seinem Rand-
bereich befindlichen Moor- und bodensauren Eichenwälder,

c) im Naturschutzgebiet „Eiskeller und Spandauer Luchwald“ 
eine der letzten der für Berlin-Brandenburg typischen grund-
wasserabhängigen Luchlandschaften mit Beständen von 
Stieleichen-Hainbuchen- und bodensauren Eichenwäldern, 
mageren Flachland-Mähwiesen und letzten Resten von Pfei-
fengraswiesen sowie dem Laßzinssee, ein kalkhaltiges Ge-
wässer mit Armleuchteralgen als Vogelbrutgebiet und Am-
phibienlaichgewässer,

2. die in Nummer 1 Buchstabe a) und b) genannten Moore wegen 
ihrer besonderen klimatischen Bedeutung als Kohlenstoffspei-
cher zu erhalten oder wiederherzustellen sowie aus naturge-
schichtlichen und landeskulturellen Gründen zu bewahren.

(4) Der Erhalt und die Wiederherstellung offener Moorgesell-
schaften haben Vorrang vor dem Erhalt durch Austrocknung ent-
standener sekundärer Moorwälder.

§ 4 
Erhaltung, Pflege und Entwicklung

(1) Die Pflege, Entwicklung und Bewirtschaftung der Gebiete 
sind zur Sicherung des Schutzzwecks nach § 3 insbesondere auf 
folgende Ziele auszurichten:
1. Wahrung oder Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszu-

standes der natürlichen Lebensräume und Arten nach § 3 Ab-
satz 1 Nummer 1, 2 und 4 im FFH-Gebiet, wegen derer es als 
Gebiet von gemeinschaftlichem Interesse gemeldet ist,

2. Erhalt und Verbesserung der Bedingungen, die es den Vogelar-
ten nach § 3 Absatz 1 Nummer 3 ermöglichen, insbesondere das 
Vogelschutzgebiet in ausreichender Populationsgröße, Ausdeh-
nung und Dauer zur Vermehrung, Mauser, Überwinterung, Rast 
und Nahrungsaufnahme, zum Ruhen und zum Schlafen zu nut-
zen,
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(2) Zur Erreichung des Schutzzwecks nach § 3 Absatz 2 Num-
mer 1a) ist es geboten, auf den landwirtschaftlich genutzten Flächen
1. die Düngung nach Art, Menge und Zeitpunkt auf den Nährstoff-

bedarf der Pflanzen unter Berücksichtigung des Standortes und 
des Humusgehaltes und der im Boden vorhandenen Nährstoffe 
abzustellen und den hydrologischen Gegebenheiten Rechnung 
zu tragen,

2. anbau- und kulturtechnische Maßnahmen vorrangig im Rahmen 
des integrierten Pflanzenbaus vorzunehmen und den chemi-
schen Pflanzenschutz auf das notwendige Maß zu beschränken.

§ 6 
Verbotene Handlungen

(1) Im Landschaftsschutzgebiet sind alle Handlungen verboten, 
die den Charakter des Gebiets verändern oder dem Schutzzweck 
nach § 3 Absatz 2 zuwiderlaufen. Darüber hinaus sind alle Verände-
rungen und Störungen verboten, die zu einer Beeinträchtigung des 
in § 3 Absatz 1 genannten Schutzzwecks führen können.

(2) Im Landschaftsschutzgebiet ist es insbesondere verboten:
1. Pflanzen oder Teile von ihnen außerhalb von zulässigerweise 

baulich genutzten Grundstücken einzubringen, 
2. wild lebende Pflanzen zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu 

beschädigen oder zu zerstören,
3. Tiere auszusetzen oder wild lebende Tiere zu stören, ihnen nach-

zustellen, sie zu fangen, zu verletzen, zu töten oder aus dem Ge-
biet zu entfernen oder ihre Eier, Larven, Puppen oder sonstige 
Entwicklungsformen oder Nester wegzunehmen, zu zerstören 
oder zu beschädigen,

4. Hunde außerhalb eines besonders gekennzeichneten Hundeaus-
laufgebiets auf andere Weise als an kurzer Leine mitzuführen 
oder Katzen und andere Haustiere frei herumlaufen zu lassen,

5. abgesperrte Flächen zu betreten oder zu befahren,
6. außerhalb der öffentlichen Straßen oder dafür jeweils von der 

zuständigen Behörde besonders gekennzeichneter Wege mit 
Kraftfahrzeugen aller Art, außer Krankenfahrstühlen, zu fahren, 
Fahrzeuge abzustellen, zu reiten oder Pferde zu führen,

7. Boden oder Bodenbestandteile einzubringen oder zu entneh-
men, die Bodengestalt auf andere Weise zu verändern, die Bo-
dendecke zu beschädigen, zu verfestigen oder zu versiegeln,

8. das Gebiet durch Abfälle, insbesondere Gartenabfälle oder 
Grünschnitt zu verunreinigen oder dort Materialien zu lagern 
oder einzubringen,

9. bauliche Anlagen oder Einrichtungen im Sinne des § 2 der Bau-
ordnung für Berlin vom 29. September 2005 (GVBl. S. 495), die 
zuletzt durch Gesetz vom 17. Juni 2016 (GVBl. S. 361) geändert 
worden ist, die die Entstehung, Verfestigung oder Erweiterung 
einer Zersiedelung der Landschaft befürchten lassen, zu errich-
ten, zu erweitern, zu verändern, zu erneuern, zu ersetzen oder 
deren Nutzung zu ändern, auch wenn dies einer Genehmigung 
nach öffentlich-rechtlichen Vorschriften nicht bedarf,

10. dem Wasserrecht unterliegende Anlagen wie solche in, an, über 
oder unter Gewässern, Anlagen für die öffentliche Entsorgung 
von Abwässern oder Anlagen, die dem Ausbau, der Unterhal-
tung oder der Nutzung eines Gewässers dienen, zu errichten, zu 
erweitern oder deren Nutzung zu ändern, soweit sie nicht nach 
§ 7 Absatz 1 Nummer 3 genehmigungsbedürftig sind, auch 
wenn dies einer Genehmigung nach anderen öffentlich-rechtli-
chen Vorschriften nicht bedarf,

11. Feuer zu entfachen oder zu unterhalten, außerhalb dafür vorgese-
hener Plätze zu campen, sowie Zelte, Wohnwagen oder andere für 
die Unterkunft geeignete Einrichtungen auf- oder abzustellen,

12. auf den Gewässern Modellboote fahren zu lassen, sich in den 
Gewässern mit Ausnahme des Havelufers aufzuhalten oder die-
se auf andere Weise zu nutzen oder in den Gewässern mit Aus-
nahme des Havelufers und deren Seitenkanälen zu angeln oder 
Zooplankton zu entnehmen,

3. Erhalt und Verbesserung der Lebensbedingungen für die in § 3 
Absatz 1 Nummer 5 genannten wertgebenden Tier- und Pflan-
zenarten,

4. Entwicklung eines guten ökologischen Zustands der Gewässer 
und grundwasserabhängigen Landlebensräume entsprechend 
der Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungs-
rahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Was-
serpolitik (ABl. L 327 vom 22.12.2000, S. 1), die zuletzt durch 
die Richtlinie 2014/101/EU (ABl. L 311 vom 31.10.2014, S. 32) 
geändert worden ist (Europäische Wasserrahmenrichtlinie),

5. Entwicklung der Forst- und Waldbestände zu naturnahen, struk-
tur- und totholzreichen Mischbeständen, insbesondere Eichen-
mischwäldern,

6. Erhalt oder Zulassung der Entwicklung von alten, starken, ab-
sterbenden oder abgestorbenen Bäumen sowie von Hohl- und 
Höhlenbäumen als Lebensstätten für holzbewohnende Käferar-
ten, höhlenbrütende Vogelarten und Fledermäuse,

7. Einrichtung von Horstschutzzonen für die in § 6 Absatz 2 
Nummer 21 genannten Vogelarten durch Erhalt eines geeigneten 
Horstumfeldes,

8. Erhalt oder Entwicklung strukturreicher, naturnaher Gewässer 
und Gewässerränder,

9. Erhalt oder Entwicklung von extensiv bewirtschaftetem Grün-
land mit seiner charakteristischen Flora, insbesondere als Le-
bensraum für die in Feuchtwiesen brütenden Vogelarten,

10. Erhalt oder Entwicklung von Mager- und Trockenrasen,
11. Ermöglichung landschafts- und naturverträglicher Erholungs-

formen in den dafür geeigneten Bereichen und Steuerung der 
Erholungsnutzung in den besonders schutzwürdigen Bereichen,

12. Regulierung hin zu einem am Schutzzweck orientierten Wildbe-
stand,

13. natur- und landschaftsverträgliche Gestaltung der baulichen und 
sonstig genutzten Grundstücke,

14. Rückbau baulicher Anlagen nach Nutzungsaufgabe und Renatu-
rierung, sofern sie keiner weiteren schutzzweckverträglichen 
Nutzung zugeführt werden.

(2) Die oberste Behörde für Naturschutz und Landschaftspflege 
koordiniert die Pflege- und Entwicklungsplanung für das Land-
schaftsschutzgebiet und die darin befindlichen Naturschutzgebiete. 
Es werden Pläne aufgestellt, die die notwendigen Schutz-, Pflege- 
und Entwicklungsmaßnahmen zur Sicherung des Schutzzwecks 
nach § 3 enthalten. Die Pflege- und Entwicklungspläne und die ent-
sprechenden Maßnahmen sind mit anderen Behörden und Dienst-
stellen abzustimmen, sofern deren Aufgabenstellung berührt ist. 
Andere Behörden und Dienststellen haben die in Absatz 1 genannten 
Ziele, die Pflege- und Entwicklungspläne und den Schutzzweck 
nach § 3 zu beachten.

(3) Die oberste Behörde für Naturschutz und Landschaftspflege 
überwacht insbesondere den Erhaltungszustand der Lebensraumty-
pen und Artenvorkommen nach der FFH-Richtlinie und der Vogel-
schutzrichtlinie. Sie überprüft die Wirksamkeit der in den Pflege- 
und Entwicklungsplänen festgelegten Maßnahmen in regelmäßigen 
Abständen (in der Regel alle sechs Jahre). Die Pflege- und Entwick-
lungspläne sowie alle Planungen und Maßnahmen anderer Behörden 
und Dienststellen sind an die durch das Monitoring und die Erfolgs-
kontrolle gewonnenen Erkenntnisse anzupassen.

§ 5 
Gebote

(1) Zur Sicherung des Schutzzwecks nach § 3 sind unerlaubte An-
lagen, Ablagerungen, Abgrabungen und Aufschüttungen zu besei-
tigen sowie unerlaubte Nutzungen zu beenden. Die im Einzelnen 
erforderlichen Maßnahmen werden durch die zuständigen Behörden 
festgesetzt.
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6. Verkaufsstände zu errichten oder mobile Verkaufsstände zu be-
treiben,

7. Bild- oder Schrifttafelntafeln oder andere Schilder oder An-
schläge anzubringen oder aufzustellen, soweit sie nicht auf den 
Naturschutz der Gebiete, auf die dort vorhandene Flora oder 
Fauna oder auf eine Wegeführung hinweisen oder es sich um 
Hinweisschilder der Berliner Forsten handelt,

8. Veranstaltungen jeglicher Art oder Dreharbeiten durchzuführen,
9. auf andere Tiere als Wildschweine, Rehe, Damwild oder Wasch-

bären die Jagd auszuüben. Davon ausgenommen ist die Nach-
suche.

§ 7 
Genehmigungsbedürftige Handlungen

(1) Im Landschaftsschutzgebiet ist es genehmigungsbedürftig,
1. nicht unter § 6 Absatz 2 Nummer 9 fallende bauliche Anlagen 

oder Einrichtungen im Sinne des § 2 der Bauordnung für Berlin 
vom 29. September 2005 (GVBl. S. 495), die zuletzt durch Ge-
setz vom 17. Juni 2016 (GVBl. S. 361) geändert worden ist, zu 
errichten, zu erweitern, zu verändern, zu erneuern, zu ersetzen 
oder deren Nutzung zu verändern, auch wenn dies einer Geneh-
migung nach öffentlich-rechtlichen Vorschriften nicht bedarf,

2. dem Wasserrecht unterliegende vorhandene Anlagen wie solche 
in, an, über oder unter Gewässern, bestandsgeschützte Anlagen 
für die öffentliche Entsorgung von Abwässern oder bestands-
geschützte Anlagen, die dem Ausbau, der Unterhaltung oder der 
Nutzung eines Gewässers dienen, zu verändern, zu ersetzen oder 
zu erneuern, auch wenn die einer Genehmigung nach anderen 
öffentlich-rechtlichen Vorschriften nicht bedarf,

3. bauliche Anlagen, die für die Entnahme von Grundwasser für 
die öffentliche Trinkwasserversorgung einschließlich der zur 
Stützung des Grundwasserdargebots erforderlichen Grundwas-
seranreicherung erforderlich sind, zu errichten, zu erweitern, zu 
verändern, zu ersetzen, zu erneuern, rückzubauen oder deren 
Nutzung zu ändern, auch wenn dies einer Genehmigung nach 
anderen öffentlich-rechtlichen Vorschriften nicht bedarf,

4. bestehende Leitungsanlagen zu verändern, zu erneuern oder zu 
ersetzen oder neue Leitungen zu verlegen,

5. außerhalb der öffentlichen Straßen oder jeweils von der zustän-
digen Behörde oder den Berliner Forsten dafür freigegebenen 
Wege und Flächen mit Kraftfahrzeugen aller Art, außer Kran-
kenfahrstühlen, zu fahren oder Fahrzeuge oder Anhänger abzu-
stellen,

6. Verkaufsstände zu errichten oder mobile Verkaufsstände zu be-
treiben,

7. Bild- oder Schrifttafeln oder andere Schilder oder Anschläge an-
zubringen oder aufzustellen,

8. sportliche oder sonstige Veranstaltungen oder Dreharbeiten 
durchzuführen.

(2) Für die Entscheidung über die Genehmigungen nach Absatz 1 
Nummer 3 ist die oberste Behörde für Naturschutz und Landschafts-
pflege zuständig. Die Entscheidung über die Genehmigung ergeht 
im Einvernehmen mit der Wasserbehörde.

(3) In den Naturschutzgebieten ist es genehmigungsbedürftig,
1. bestehende Acker- oder Wiesennutzung in Weidenutzung umzu-

wandeln,
2. Feuchtwiesen zu beweiden,
3. Grünland vor dem 16. Juni eines jeden Jahres zu mähen oder 

anders zu bearbeiten,
4. bestehende Leitungsanlagen zu verändern, zu erneuern oder zu 

ersetzen,
5. Dreharbeiten, die naturschutzfachlichen Zwecken dienen, oder 

Lauf- oder Wanderveranstaltungen durchzuführen,
6. auf vorhandenen Wegen mit Kraftfahrzeugen aller Art, außer 

Krankenfahrstühlen, zu fahren.

13. motorisierte Flugmodelle wie Flugzeuge, Drohnen oder andere 
Flugkörper fliegen zu lassen,

14. die Natur oder den Naturgenuss durch Lärm, Licht einschließlich 
Laser oder Projektionsscheinwerfer oder auf andere Weise zu 
stören,

15. Feuerwerk abzubrennen,
16. im Rahmen der Ausübung der Jagd bleihaltige Munition zu ver-

wenden,
17. die Jagd auf Vögel auszuüben,
18. dem Schutzzweck entgegenstehende Veränderungen der Tiefe, 

des Verlaufs oder der sonstigen Gestalt von Gewässern oder ent-
wässernde Maßnahmen durchzuführen oder den Gebietswasser-
haushalt auf andere Weise zu beeinträchtigen,

19. Bäume oder Teile von Bäumen zu beseitigen, die von den in § 3 
Absatz 1 Nummer 2 genannten holzbewohnenden Käferarten als 
Lebensstätten genutzt werden,

20. Höhlen in Bäumen zu beseitigen, die geeignet sind, europäi-
schen Vogelarten oder Fledermäusen als Lebensstätte zu dienen,

21. forstliche oder landwirtschaftliche Maßnahmen oder Bauarbei-
ten oder sonstige die Vögel störende Handlungen durchzufüh-
ren, die Jagd mit Ausnahme der Nachsuche auszuüben oder dort 
mobile jagdliche Einrichtungen stehen zu lassen,
a) in der Zeit vom 1. Februar bis 31. August im Umkreis von 

150 Metern um bebrütete Horste oder Nester von Kranich, 
Rohrweihe, Wespenbussard, Rotmilan, Habicht, Wanderfal-
ke, Baumfalke, Uhu und Kolkrabe oder

b) in der Zeit vom 1. Dezember bis 31. August im Umkreis von 
300 Metern um bebrütete Horste des Seeadlers oder

c) in der Zeit vom 1. Februar bis 31. August im Umkreis von 
300 Metern um bebrütete Horste oder Nester von Fischadler 
und Schwarzstorch,

22. andere landwirtschaftliche Bodennutzungen als Hackfrucht-, 
Feldfrucht- oder Feldgemüseanbau sowie Wiesen- und Weide-
nutzung vorzunehmen,

23. Wiesen, Weiden oder sonstiges Grünland nachzusäen, umzubre-
chen oder neu anzusäen,

24. die Fläche im Radius von 250 Metern um den Rufplatz des 
Wachtelkönigs vor dem 16. August eines jeden Jahres zu bewirt-
schaften oder zu nutzen,

25. auf den schwarz schraffiert dargestellten Flächen Mineraldünger 
oder Gülle, chemisch-synthetische Stickstoffdüngemittel, sons-
tige Dünger, Pflanzenschutzmittel oder Biozide zu verwenden.

(3) In den Naturschutzgebieten sind alle Handlungen verboten, 
die zu einer Zerstörung, Beschädigung oder Veränderung der Ge-
biete oder ihrer Bestandteile oder zu einer nachhaltigen Störung 
führen können. Darüber hinaus sind alle Veränderungen und Störun-
gen verboten, die zu einer Beeinträchtigung des in § 3 Absatz 1 ge-
nannten Schutzzwecks führen können.

(4) In den Naturschutzgebieten ist es insbesondere verboten,
1. die in Absatz 2 Nummer 1 bis 8 und 11 bis 25 genannten Hand-

lungen vorzunehmen,
2. außerhalb von ackerbaulich genutzter Fläche Mineraldünger 

oder Gülle, chemisch-synthetische Stickstoffdüngemittel, sons-
tige Dünger, Pflanzenschutzmittel oder Biozide zu verwenden,

3. Weideland je Hektar Fläche mit mehr als 1 Raufutter verwerten-
den Großvieheinheit zur selben Zeit zu beweiden,

4. bauliche Anlagen oder Einrichtungen im Sinne des § 2 der Bau-
ordnung für Berlin vom 29. September 2005 (GVBl. S. 495), die 
zuletzt durch Gesetz vom 17. Juni 2016 (GVBl. S. 361) geändert 
worden ist, auch soweit diese dem Wasserrecht unterliegen, zu 
errichten, zu erweitern, zu verändern, zu erneuern, zu ersetzen 
oder deren Nutzung zu ändern, auch wenn dies einer Genehmi-
gung nach öffentlich-rechtlichen Vorschriften nicht bedarf,

5. neue Leitungen jeder Art zu verlegen,
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13. die fachgerechte Wiederherstellung von Wiesen nach großflä-
chigem Umbruch durch Schwarzwild,

14. die ordnungsgemäße, der guten fachlichen Praxis entsprechende 
Landwirtschaft, soweit sie nicht durch § 6 Absatz 2 Nummer 8, 
Nummer 23, Nummer 24, durch Absatz 4 Nummer 2, Num-
mer 3 oder durch § 7 Absatz 3 Nummer 1, Nummer 2 oder Num-
mer 3 eingeschränkt wird,

15. die ordnungsgemäße Ausübung der Erwerbs- und Neben-
erwerbsfischerei im Rahmen einer natur- und landschaftsver-
träglichen Nutzung,

16. die ordnungsgemäße Nutzung der öffentlichen Straßenverkehrs-
flächen und der ausgewiesenen Radwege,

17. die bestimmungsgemäße Nutzung und ordnungsgemäße Unter-
haltung des planfestgestellten Zuführungsgleises zum ehema-
ligen Kraftwerk Oberhavel.

(2) Bei Handlungen nach Absatz 1 sind der Schutzzweck nach § 3 
und die in § 4 Absatz 1 genannten Ziele zu berücksichtigen und ist 
durch geeignete Vorkehrungen sicherzustellen, dass Beeinträchti-
gungen der Gebiete auf das unvermeidbare Maß beschränkt werden. 
Entstandene Schäden sind auf Verlangen der zuständigen unteren 
Behörde für Naturschutz und Landschaftspflege zu beseitigen und 
auszugleichen. Private Rechte Dritter bleiben von den Freistellun-
gen nach Absatz 1 unberührt.

§ 9 
Unberührtheit anderer naturschutzrechtlicher Vorschriften

Die Bestimmungen zur Prüfung von Projekten, Plänen und der 
Freisetzung und Nutzung gentechnisch veränderter Organismen auf 
ihre Verträglichkeit mit den Erhaltungszielen der in § 1 Absatz 3 und 
4 genannten Gebiete des Netzes „Natura 2000“ bleiben ebenso un-
berührt wie diejenigen zum Biotop- und Artenschutz oder zur Rege-
lung von Eingriffen in Natur und Landschaft.

§ 10 
Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des § 56 Absatz 1 Nummer 8, 9, 20 und 
21 des Berliner Naturschutzgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig
1. einer vollziehbaren Anordnung nach § 5 Absatz 1 zuwiderhan-

delt,
2. entgegen § 6 eine verbotene Handlung vornimmt oder
3. entgegen § 7 eine genehmigungsbedürftige Handlung ohne Ge-

nehmigung vornimmt.
Die Bußgeld- und Strafvorschriften des Bundesnaturschutzgesetzes 
bleiben unberührt.

§ 11 
Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften

Die Verletzung der Vorschriften des § 27 Absatz 1, 3 bis 5 des 
Berliner Naturschutzgesetzes sind für die Rechtswirksamkeit dieser 
Verordnung unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres 
nach Verkündung dieser Verordnung bei der für Naturschutz und 
Landschaftspflege zuständigen Senatsverwaltung schriftlich geltend 
gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung begrün-
den soll, ist darzulegen.

§ 12 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Ge-
setz- und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

(2) Gleichzeitig treten
1. die Verordnung über das Naturschutzgebiet Großer und Kleiner 

Rohrpfuhl im Bezirk Spandau von Berlin, Forst Spandau vom 
20. Februar 1988 (GVBl. S.454),

(4) Für die Entscheidung über die Genehmigungen nach Absatz 3 
Nummer 1, 2 und 3 ist die oberste Behörde für Naturschutz und 
Landschaftspflege zuständig.

§ 8 
Zulässige Handlungen

(1) In den in § 2 genannten Gebieten sind folgende Handlungen 
zulässig:
1. die ordnungsgemäße Durchführung der gemäß § 4 gebotenen 

Maßnahmen zur Pflege und Entwicklung der Gebiete, soweit sie 
mit der obersten Behörde für Naturschutz und Landschaftspfle-
ge abgestimmt sind,

2. die ordnungsgemäße Durchführung von Maßnahmen anderer 
Behörden und Dienststellen, soweit sie im Landschaftsschutz-
gebiet mit der zuständigen unteren Behörde für Naturschutz und 
Landschaftspflege oder in den Naturschutzgebieten mit der 
obersten Behörde für Naturschutz und Landschaftspflege abge-
stimmt sind,

3. Instandhaltungs- und Kontrollarbeiten an den der öffentlichen 
Versorgung mit Gas, Strom und Telekommunikation sowie der 
Entsorgung von Abwasser dienenden Anlagen, soweit dies nicht 
durch § 6 Absatz 2 Nummer 21 (Horst-, Nestschutzzonen) ein-
geschränkt wird,

4. die ordnungsgemäße Unterhaltung der Gewässer, soweit der 
Schutzzweck nach § 3 und die in § 4 genannten Ziele dem nicht 
entgegenstehen und die Maßnahmen mit der obersten Behörde 
für Naturschutz und Landschaftspflege abgestimmt sind,

5. die ordnungsgemäße forstwirtschaftliche Nutzung der Wälder, 
soweit der Schutzzweck nach § 3 und die in § 4 genannten Ziele 
dem nicht entgegenstehen und die forstlichen Planungen und 
Maßnahmen mit der obersten Behörde für Naturschutz und 
Landschaftspflege abgestimmt sind und soweit dies nicht durch 
§ 6 Absatz 2 Nummer 19 (Schutz Holzkäfer), 20 (Schutz Höh-
lenbewohner) oder 21 (Horst-, Nestschutzzonen) eingeschränkt 
wird,

6. das Betreten abgesperrter Bereiche, das Verlassen vorhandener 
Wege zu Fuß, das Befahren vorhandener Wege mit Kraftfahr-
zeugen oder das freie Umherlaufenlassen von ausgebildeten und 
auszubildenden Hunden der Jagdausübungsberechtigten bei der 
Jagd, soweit dies zur ordnungsgemäßen Durchführung der Jagd 
im nach dieser Verordnung zulässigen Rahmen erforderlich ist,

7. in Naturschutzgebieten die Jagd auf andere als in § 6 Absatz 4 
Nummer 9 genannte Arten, soweit der Schutzzweck dies erfor-
dert und Art, Umfang und Zeitpunkt der jagdlichen Maßnahmen 
im Einzelfall mit der obersten Behörde für Naturschutz und 
Landschaftspflege abgestimmt sind,

8. die Entnahme von Grundwasser einschließlich der zur Stützung 
des Grundwasserdargebots erforderlichen Grundwasseranrei-
cherung für die öffentliche Trinkwasserversorgung nach Maß-
gabe der zuständigen Wasserbehörde,

9. die Instandhaltung von Anlagen und Bedienwegen zur öffent-
lichen Trinkwasserversorgung einschließlich der zu diesem 
Zweck erforderlichen Anlagen und Bedienwege zur Grundwas-
seranreicherung sowie Errichtung, Betrieb und Instandhaltung 
von Anlagen zur Überwachung des Grundwasserstandes,

10. der Betrieb und die Unterhaltung der Anlagen und Gewässer zur 
Grundwasseranreicherung, sofern sie nicht unter Nummer 8 fal-
len, auf der Basis eines mit der obersten Naturschutzbehörde ab-
gestimmten Konzeptes,

11. Maßnahmen der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bun-
des innerhalb der Bundeswasserstraße Havel-Oder-Wasserstra-
ße (HOW), die zur Unterhaltung der Bundeswasserstraße oder 
zur Errichtung oder zum Betrieb der bundeseigenen Schiff-
fahrtsanlagen erforderlich sind,

12. das Aufstellen und Anbringen von Informationstafeln, Schildern 
oder Zeichen, die dem Vollzug dieser Verordnung oder anderer 
Rechtsvorschriften dienen, durch die zuständigen Behörden,
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2. die Verordnung über das Naturschutzgebiet Teufelsbruch und 
Nebenmoore im Bezirk Spandau von Berlin, Forst Spandau, 
vom 13. März 1987 (GVBl. S. 1282),

3. die Verordnung zum Schutz der Landschaft des Spandauer Fors-
tes im Bezirk Spandau von Berlin vom 7. Juni 1990 (GVBl. 
S. 1309), die zuletzt durch § 27 Absatz 5 des Gesetzes vom  
16. September 2004 (GVBl. S. 391) geändert worden,

4. die Verordnung zum Schutz der Landschaft des Eiskeller im Be-
zirk Spandau von Berlin vom 6. Mai 1986 (GVBl. S. 889),

5. die Verordnung zum Schutz des flächenhaften Naturdenkmals 
„Wiese in Eiskeller“ im Bezirk Spandau von Berlin vom 22. Mai 
1985 (GVBl. S. 1124)

außer Kraft.

Berlin, den 22. Dezember 2017

Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr  
und Klimaschutz

Regine  G ü n t h e r
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Zweite Verordnung
zur Änderung der Verordnung über die Ausbildung und Prüfung für den Zugang zum zweiten Einstiegsamt  

der Laufbahngruppe 2 der technischen Dienste des Landes Berlin (APO-TD-Referendariat-VO)
Vom 22. Dezember 2017

Auf Grund des § 29 Absatz 2 Satz 1 des Laufbahngesetzes vom 
21. Juni 2011 (GVBl. S. 266), das zuletzt durch Artikel 1 des Geset-
zes vom 6. Februar 2017 (GVBl. S. 206) geändert worden ist, ver-
ordnet die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen im 
Einvernehmen mit der für Inneres zuständigen Senatsverwaltung:

Artikel 1
Die Verordnung über die Ausbildung und Prüfung für den Zugang 

zum zweiten Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2 der technischen 
Dienste des Landes Berlin vom 9. Juni 2015 (GVBl. S. 286), die 
durch die Verordnung vom 14. September 2016 (GVBl. S. 810) ge-
ändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1. § 1 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 1 werden das Wort „und“ sowie in Nummer 2 
der Punkt am Ende jeweils durch ein Komma ersetzt.

b) In Nummer 3 wird am Ende das Wort „und“ angefügt.
c) In Nummer 4 werden die Anführungszeichen vor und nach 

den Wörtern „der Landespflege“ gestrichen.
2. In § 3 werden die Angaben „a)“ und „b)“ durch die Angaben 

„1.“ und „2.“ ersetzt.
3. § 4 wird wie folgt gefasst:

„§ 4 
Einstellungsbehörde

Einstellungsbehörde ist die für Stadtentwicklung zuständige  
Senatsverwaltung.“

4. § 6 wird wie folgt geändert:
a) Die Absätze 1 bis 3 werden wie folgt gefasst:

„(1) Das Auswahlverfahren richtet sich nach § 6 des Lauf-
bahngesetzes in der jeweils geltenden Fassung. Das Aus-
wahlverfahren wird durch die Ausbildungsbehörde nach Ab-
satz 2 durchgeführt. 

(2) Ausbildungsbehörde für die Laufbahnzweige nach § 1 
Nummer 1 (Fachrichtung Architektur), § 1 Nummer 2 und 
§ 1 Nummer 3 ist die für Stadtentwicklung zuständige Se-
natsverwaltung. Ausbildungsbehörde für die Laufbahnzwei-
ge nach § 1 Nummer 1 (Fachrichtung Stadtbauwesen) und 
§ 1 Nummer 4 ist die für Umwelt und Verkehr zuständige 
Senatsverwaltung.

(3) Die Einstellungsbehörde ordnet die Referendarinnen 
und Referendare nach Absatz 2 Satz 2 zu der für Umwelt 
und Verkehr zuständigen Senatsverwaltung ab.“

b) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 5.
c) Folgender Absatz 4 wird eingefügt:

„(4) Die Referendarinnen und Referendare werden von der 
Ausbildungsbehörde den Ausbildungsstellen zugewiesen.“

5. § 7 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 2 wird nach Satz 1 der Satz „In Fällen nach § 1 

Nummer 1 (Fachrichtung Stadtbauwesen) und § 1 Num-
mer 4 erfolgt dies im Einvernehmen mit der Ausbildungs-
behörde.“ eingefügt.

b) In Absatz 3 wird nach Satz 2 der Satz „In Fällen nach § 1 
Nummer 1 (Fachrichtung Stadtbauwesen) und § 1 Num-
mer 4 erfolgt dies im Einvernehmen mit der Ausbildungs-
behörde.“ eingefügt.

c) In Absatz 4 wird nach Satz 1 der Satz „In Fällen nach § 1 
Nummer 1 (Fachrichtung Stadtbauwesen) und § 1 Num-
mer 4 erfolgt dies im Einvernehmen mit der Ausbildungs-
behörde.“ eingefügt.

6. § 8 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 2 wird nach Satz 1 der Satz „In Fällen nach § 1 

Nummer 1 (Fachrichtung Stadtbauwesen) und § 1 Num-
mer 4 erfolgt dies im Einvernehmen mit der Ausbildungs-
behörde.“ eingefügt.

b) In Absatz 3 wird nach Satz 2 der Satz „In Fällen nach § 1 
Nummer 1 (Fachrichtung Stadtbauwesen) und § 1 Num-
mer 4 erfolgt dies im Einvernehmen mit der Ausbildungs-
behörde.“ eingefügt.

7. In § 10 wird nach Satz 2 der Satz „In Fällen nach § 1 Nummer 1 
(Fachrichtung Stadtbauwesen) und § 1 Nummer 4 erfolgt dies 
im Einvernehmen mit der Ausbildungsbehörde.“ eingefügt.

8. § 15 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 2 Satz 1 und 2 wird jeweils das Wort „Ausbildungs-

behörde“ durch das Wort „Einstellungsbehörde“ ersetzt.
b) In Absatz 3 und Absatz 5 Satz 1 wird jeweils das Wort „Aus-

bildungsbehörde“ durch das Wort „Einstellungsbehörde“ er-
setzt.

9. In § 16 Absatz 2 Satz 3 wird das Wort „Ausbildungsbehörde“ 
durch das Wort „Einstellungsbehörde“ ersetzt.

10. § 17 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 4 Satz 1 und Absatz 6 Satz 2 wird jeweils das Wort 

„Ausbildungsbehörde“ durch das Wort „Einstellungsbehör-
de“ ersetzt.

b) In Absatz 4 Satz 2 werden nach dem Wort „ungeöffnet“ die 
Wörter „in Fällen nach § 1 Nummer 1 (Fachrichtung Stadt-
bauwesen) und § 1 Nummer 4 an die Ausbildungsbehörde 
bzw.“ eingefügt.

c) In Absatz 6 wird nach Satz 2 der Satz „In Fällen nach § 1 
Nummer 1 (Fachrichtung Stadtbauwesen) und § 1 Num-
mer 4 erfolgt dies im Einvernehmen mit der Ausbildungs-
behörde.“ eingefügt.

11. § 18 Absatz 7 Satz 2 wird wie folgt gefasst:
„Während der mündlichen Prüfung, nicht dagegen bei der Fest-
setzung der Prüfungsnoten, können Beauftragte der Einstel-
lungs- oder Ausbildungsbehörde zugegen sein.“

12. § 20 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

„(3) Die Bewertung der einzelnen Prüfungsleistungen, 
einschließlich des Vortrages nach § 18 Absatz 6, erfolgt in 
Punkten, die wie folgt in Noten umgesetzt werden: 

sehr gut = 1,0 gut = 1,7
    1,3        2,0

vollbefriedigend = 2,3 befriedigend = 3,0 
    2,7     3,3

ausreichend = 3,7 mangelhaft = 5,0. 
    4,0



Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin      74. Jahrgang      Nr. 1      11. Januar 2018 15

Andere Punktzahlen oder Zwischennoten dürfen nicht verwendet 
werden.
Dabei bedeutet die Note:

sehr gut = eine Leistung, die den Anforderungen in außer-
gewöhnlichem Maße entspricht;

gut = eine Leistung, die den Anforderungen in er-
heblichem Maße entspricht;

vollbefriedigend = eine Leistung, die den Anforderungen voll ent-
spricht;

befriedigend = eine Leistung, die im Allgemeinen den Anfor-
derungen entspricht;

ausreichend = eine Leistung, die zwar Mängel aufweist, aber 
im Ganzen den Anforderungen noch entspricht;

mangelhaft = eine Leistung, die den Anforderungen nicht 
entspricht.“

b) Absatz 4 wird aufgehoben.
13. § 21 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 3 Satz 1 werden die Angaben „1)“, „2)“ und „3)“ 
durch die Angaben „1.“, „2.“ und „3.“ ersetzt.

b) Absatz 4 wird wie folgt geändert:
aa) Nach den Wörtern „sehr gut, gut“ wird das Wort „voll-

befriedigend,“ eingefügt.
bb) Nach dem Wort „ausreichend“ werden die Wörter „und 

nicht bestanden“ eingefügt 
cc) Die Wörter „mangelhaft und ungenügend“ werden ge-

strichen.
c) Absatz 5 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Angaben „a)“, „b)“, „c)“, „d)“, „e)“ 
und „f)“ durch die Angaben „1.“, „2.“, „3.“, „4.“, „5.“ 
und „6.“ ersetzt.

bb) Die neue Nummer 3 wird wie folgt gefasst:
„3. die Noten in zwei Fächern der schriftlichen Arbeiten 

unter Aufsicht „mangelhaft“ sind oder“.
cc) In der neuen Nummer 4 wird das Wort „mindestens“ ge-

strichen.
dd) In der neuen Nummer 5 werden die Wörter „die Note in 

einem Fach der mündlichen Prüfung „ungenügend“ ist 
oder“ und das Wort „mindestens“ gestrichen.

ee) In der neuen Nummer 6 wird in Satz 1 das Wort „min-
destens“ gestrichen. In Satz 2 werden nach dem Wort 
„„befriedigend““ die Wörter „oder „vollbefriedigend““ 
eingefügt.

d) In Absatz 6 werden die Angaben „a)“ und „b)“ durch die 
Angaben „1.“ und „2.“ ersetzt.

e) Absatz 7 wird wie folgt gefasst: 
„(7) Die Prüfung ist bestanden mit

dem „Prädikat sehr gut“  bei einem Mittelwert 
von 1,00 – 1,49,

dem „Prädikat gut“  bei einem Mittelwert 
von 1,50 – 2,29,

dem „Prädikat vollbefriedigend“  bei einem Mittelwert 
von 2,30 – 2,99,

„befriedigend“  bei einem Mittelwert 
von 3,00 – 3,49,

„ausreichend“  bei einem Mittelwert 
von 3,50 – 4,00.“

14. § 25 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Die Angaben „a)“, „b)“ und „c)“ werden durch die An-
gaben „1.“, „2.“ und „3.“ ersetzt.

bb) In der neuen Nummer 2 werden die Wörter „oder „un-
genügend““ gestrichen sowie das Wort „oder“ am Ende 
durch ein Komma ersetzt.

cc) In der neuen Nummer 3 werden die Wörter „oder „un-
genügend““ gestrichen.

b) In Absatz 2 Satz 2 wird das Wort „mindestens“ gestrichen. 
c) In Absatz 4 wird nach Satz 1 der Satz „In Fällen nach § 1 

Nummer 1 (Fachrichtung Stadtbauwesen) und § 1 Num-
mer 4 erfolgt dies im Einvernehmen mit der Ausbildungs-
behörde.“ eingefügt.

15. In § 26 Absatz 2 Satz 2 werden die Wörter „mit neuer Aufgaben-
stellung anordnen oder“ durch die Wörter „mit neuer Aufgaben-
stellung anordnen,“ ersetzt.

16. In § 28 werden die Wörter „Bauwesen und Vermessung“ durch 
das Wort „Stadtentwicklung“ ersetzt.

Artikel 2

Anlage
Sondervorschriften der Fachrichtungen 

Zulassungsvoraussetzungen für das Referendariat

1. § 1 wird wie folgt geändert:
In Nummer 1 Satz 1 wird die Angabe „Buchstabe b“ durch die 
Angabe „Nummer 2“ ersetzt.

2. § 2 wird wie folgt geändert:
In Nummer 1 wird die Angabe „Buchstabe b“ durch die Angabe 
„Nummer 2“ ersetzt.

3. § 3 wird wie folgt geändert:
In Nummer 1 wird die Angabe „Buchstabe b“ durch die Angabe 
„Nummer 2“ ersetzt.

4. § 4 wird wie folgt geändert:
In Nummer 1 Satz 1 wird die Angabe „Buchstabe b“ durch die 
Angabe „Nummer 2“ ersetzt.

5. § 5 wird wie folgt geändert:
In Nummer 1 Satz 1 wird die Angabe „Buchstabe b“ durch die 
Angabe „Nummer 2“ ersetzt.

Artikel 3
(1) Diese Verordnung tritt vorbehaltlich des Absatzes 2 mit Wir-

kung vom 9. Dezember 2016 in Kraft.
(2) Artikel 1 Nummer 12 Buchstabe a, Artikel 1 Nummer 13 

Buchstaben b, c und e und Artikel 1 Nummer 14 Buchstaben a und 
b treten am Tag nach der Verkündung im Gesetz- und Verordnungs-
blatt für Berlin in Kraft.

(3) Für Referendarinnen und Referendare, die vor dem 1. Novem-
ber 2017 ihren Vorbereitungsdienst begonnen haben, sind § 20 Ab-
satz 3, § 21 Absatz 4, 5 und 7 sowie § 25 Absatz 2 der Verordnung 
über die Ausbildung und Prüfung für den Zugang zum zweiten Ein-
stiegsamt der Laufbahngruppe 2 der technischen Dienste des Landes 
Berlin in der bis zum Tag der Verkündung im Gesetz- und Verord-
nungsblatt für Berlin geltenden Fassung weiter anzuwenden.

Berlin, den 22. Dezember 2017

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen
L o m p s c h e r
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